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Bundesgesetz über die Stauanlagen 
Loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation

Art. 12 Abs. 1bis; Art. 24
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 12 al. 1bis; art. 24
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Parmelin Guy (V, VD), pour la commission: Il restait deux di-
vergences avec le Conseil des Etats; elles sont toutes deux
éliminées.
Je voulais simplement préciser qu'à l'article 12, le Conseil
des Etats s'est rallié à la proposition faite par Monsieur Cas-
par Baader lors du dernier débat de notre conseil sur cet ob-
jet. La commission vous propose de suivre le Conseil des
Etats et d'éliminer définitivement cette divergence.
Quant à l'article 24, notre commission s'est ralliée au Con-
seil des Etats, qui avait estimé que, pour prélever une taxe
de surveillance, il fallait vraiment une base légale, car ce
n'est pas la même chose qu'une redevance. Il y a eu des dis-
cussions au sein de la commission, mais finalement elle
s'est ralliée à la version du Conseil des Etats.
Si nous acceptons de suivre le Conseil des Etats à l'arti-
cle 24, il n'y aura plus de divergence et cette loi pourra être
adoptée en vote final vendredi prochain.

Schmidt Roberto (CEg, VS), für die Kommission: Wir haben
in diesem Geschäft noch zwei Differenzen zum Ständerat.
Da ist einerseits die Frage der Wasseralarmsysteme in Arti-
kel 12 Absatz 1bis: Wir haben auf Antrag von Herrn Baader
eingeführt, dass nur grössere Anlagen mit einem Stauraum
von mehr als 2 Millionen Kubikmetern ein Alarmsystem
brauchen, und wir haben in unseren Beschluss auch noch
diese Formel geschrieben, die ich Ihnen gar nicht zitieren
kann, weil ich sie nicht verstehe. Der Ständerat ist der Mei-
nung, dass solche Formeln in die Verordnung gehören. Ich
glaube, dem können wir uns anschliessen; in der Kommis-
sion stimmten wir dem einstimmig zu. Es geht nur darum,

dass wir diese 2 Millionen Kubikmeter Stauraum definieren.
Wie das dann berechnet wird, soll in der Verordnung stehen.
Ich glaube, die Botschaft, was wir wollen, ist klar.
Dann haben wir eine zweite Differenz bei der sogenannten
Aufsichtsabgabe. Die Kommission schliesst sich hier mit 13
zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen dem Ständerat an, der
diese Aufsichtsabgabe beibehalten will, weil damit Kosten
gedeckt werden können, die nicht über die ordentlichen Ge-
bühren berücksichtigt werden können. Diese Abgaben wer-
den bescheiden sein. Wie man uns in der Kommission sag-
te, werden das zwischen 1000 und 3000 Franken pro Stau-
anlage sein. Ich glaube, das können die Betreiber verkraf-
ten.
Ich bitte Sie also im Namen der Mehrheit der Kommission,
dem Ständerat zu folgen und diese beiden Differenzen aus-
zumerzen.

Angenommen – Adopté

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Damit ist
dieses Geschäft bereit für die Schlussabstimmung. 
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Bundesgesetz über die Raumplanung 
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 

Art. 8 Abs. 3, 4
Antrag der Mehrheit
Festhalten

Antrag der Minderheit
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 8 al. 3, 4
Proposition de la majorité
Maintenir

Proposition de la minorité
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Stump Doris (S, AG): Ich beantrage im Namen der Minder-
heit, dem Ständerat in allen Punkten zu folgen und nicht an
unseren Positionen festzuhalten. Ich erinnere daran, dass es
in dieser Vorlage erstens darum geht, die Bedingungen für
die Aufhebung der Lex Koller zu definieren, und zweitens, ei-
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nen indirekten Gegenvorschlag zur Zweitwohnungs-Initiative
zu erarbeiten. 
Mit den Konkretisierungen in Artikel 8 Absätze 3 und 4 und
in den Übergangsbestimmungen können wir der Zweitwoh-
nungs-Initiative entgegenstellen, dass es unsere Absicht
und unser Wille ist, der Zersiedelung der Landschaft, dem
uferlosen Bau von Zweitwohnungen und demzufolge der
Schaffung von kalten Betten eine Grenze zu setzen. Wir wol-
len uns nicht damit begnügen, einfach zu sagen, dass etwas
passieren muss. Wir sagen in diesen Absätzen noch, was
passieren kann und unter welchen Bedingungen etwas ge-
macht werden muss.
Eine etwas andere Situation haben wir bei Artikel 24c Ab-
satz 2. Da hat der Nationalrat einen Absatz eingefügt, der
völlig ausserhalb des Anliegens liegt, das wir mit dieser Vor-
lage verfolgen. Der Ständerat hat es von Anfang an abge-
lehnt, diese Anpassung in Artikel 24c Absatz 2 zum Ausbau
und Umbau von Gebäuden ausserhalb der Bauzone in diese
Vorlage hineinzunehmen. Weder die nationalrätliche Kom-
mission und schon gar nicht die ständerätliche Kommission
haben dazu Hearings durchgeführt; ich sehe keine Chance,
dass der Ständerat uns in dieser Situation folgt.
Deshalb beantrage ich, dass wir Artikel 24c Absatz 2 nicht
aufnehmen und dem Ständerat in dieser Angelegenheit fol-
gen.

Amstutz Adrian (V, BE): Namens der SVP-Fraktion bitte ich
Sie, den Minderheitsantrag Stump abzulehnen und der
Mehrheit zu folgen. Der Text zu Artikel 8 Absätze 3 und 4,
wie der Ständerat ihn beschlossen hat, hat unseres Erach-
tens ganz klar Verordnungscharakter und gehört in diesem
Detaillierungsgrad nicht ins Gesetz. Der Bundesrat schlägt
hier eine zielführende Lösung vor. Diese gibt den Kantonen
den nötigen Auftrag, lässt ihnen aber auch den hierfür nöti-
gen Handlungsspielraum.
Zu Artikel 24c Absatz 2: Auch hier bitte ich Sie, die Mehrheit
zu unterstützen und den Minderheitsantrag Stump abzuleh-
nen. Wir können hier ein Problem lösen, das sehr wohl et-
was mit der auch vom Ständerat angestrebten Zielsetzung
zu tun hat:
1. Es wird eine altbekannte Ungerechtigkeit aus der Welt ge-
schafft.
2. Es eröffnet Einheimischen in Land- und Bergregionen
eine Perspektive, nicht abwandern zu müssen.
3. Es spart Land, schafft günstigen Wohnraum für Einheimi-
sche und birgt keine Gefahr, dass die übergeordneten Ziele
des Raumplanungsgesetzes verletzt würden.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die FDP-
Liberale Fraktion lässt ausrichten, dass sie den Antrag der
Mehrheit unterstützt. 

Girod Bastien (G, ZH): In dieser Frage hat der Ständerat, der
als Vertreter der Kantone sicher in der Raumplanung die In-
teressen der Kantone, welche in der Raumplanung eigent-
lich mehr zu sagen haben, gut vertritt, einstimmig beschlos-
sen, an seinem Beschluss festzuhalten.
Ich möchte Sie insbesondere bitten, bei Artikel 24c Absatz 2
dem Ständerat zu folgen. Ich möchte Sie daran erinnern,
dass es hier um einen Gegenvorschlag zu einer Initiative ge-
gen den Zweitwohnungsbau geht. Mit der nationalrätlichen
Fassung kann nicht verhindert werden, dass mehr Zweit-
wohnungen geschaffen werden, denn damit könnten einfa-
che Scheunen, die nur teilweise bewohnt sind, umgebaut
und ausgebaut werden, und so könnten, verteilt im Nicht-
baugebiet, verschiedene Zweitwohnungen entstehen. Es
kann ja nicht wirklich das Ziel des Parlamentes sein, einen
Gegenvorschlag zu einer Initiative gegen den Zweitwoh-
nungsbau zu machen und in diesem Gegenvorschlag eine
Lücke zu schaffen, die es ermöglicht, dass mehr Zweitwoh-
nungen gebaut werden.
Ich bitte Sie, hier konsistent zu bleiben. Die ganze Proble-
matik muss aufgegriffen werden, aber sie kann in einer spä-
teren Revision des Raumplanungsgesetzes aufgegriffen

werden. Das ist vorgesehen; dann kann man hierzu einen
etwas seriöseren Vorschlag machen.

Amstutz Adrian (V, BE): Herr Girod, Sie haben von Scheu-
nen gesprochen, in denen teilweise gewohnt worden sei.
Nennen Sie mir das Beispiel einer Scheune, in der heute
noch gewohnt wird. Es wird vielleicht wild campiert, aber
auch bei uns im Berggebiet wohnen wir nicht mehr in Scheu-
nen. Ich kann Ihnen sagen: Die übergeordneten Ziele des
Raumplanungsgesetzes werden nach wie vor eingehalten
und sind nicht tangiert. Es gibt keine Gesetzesverletzung; es
geht nur um den Ausgleich zwischen altrechtlichen und neu-
rechtlichen Bauten.

Girod Bastien (G, ZH): Das Problem besteht darin, dass es
so offen formuliert ist. Damit besteht tatsächlich die Gefahr,
dass auch Scheunen mit einer Feuerstelle, wo nur ab und zu
während kurzer Zeit Leute wohnen, erweitert und langfristig
auch zu Zweitwohnungen umgebaut werden. Man könnte
das anders formulieren. Die jetzige Formulierung ist so of-
fen, dass sie dem Ziel der Initiative, zu welcher wir einen Ge-
genvorschlag erarbeiten möchten, wirklich entgegensteht.

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Die BDP-
Fraktion unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Lustenberger Ruedi (CEg, LU): Frau Stump hat hier erklärt,
dass diese Neuformulierung von Artikel 24c Absatz 2 in der
Differenzbereinigung keine Chance hätte. Ich bin mir nicht
so ganz sicher, Frau Stump, dass der Ständerat in der letz-
ten Runde der Differenzbereinigung auf dieses wirklich be-
rechtigte Anliegen bezüglich der Raumplanung im ländli-
chen Raum ausserhalb der Bauzone nicht eintreten wird.
Ich gebe zu, dass wir vermutlich etwas spät sind oder, an-
ders gesagt, dass der Ständerat hier auch im zweiten Durch-
gang das Anliegen zwar erkannt, aber gesagt hat, man
könne es nicht mit dieser Vorlage verknüpfen. Diesbezüglich
hat er in einem gewissen Umfang schon Recht. Aber die
Raumplanungsgesetzgebung ist etwas vom Schwierigsten
in der Schweiz, wenn es darum geht, Mehrheiten zu finden.
Ich möchte mich nicht in die Reihen der Propheten einrei-
hen, aber eine umfassende Revision des schweizerischen
Raumplanungsgesetzes ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Es gibt vermutlich hier nur die Politik der kleinen Schritte.
Und diesen einen kleinen Schritt will Ihre Kommission mit
Artikel 24c Absatz 2 machen. Ich persönlich war am Anfang
skeptisch, denn man hat hier in dieser Vorlage etwas ver-
knüpft, was direkt keinen Zusammenhang hat; aber es gibt
hier einen mittelbaren Zusammenhang. Wenn Sie die De-
batte im Ständerat verfolgt haben, dann haben Sie festge-
stellt, dass von links bis rechts alle Fraktionen – im Stände-
rat gibt es das zwar nicht, also alle Personen von links bis
rechts – den Kulturlandverlust in der Schweiz beklagt haben.
Alle haben dargelegt, dass wir in Zukunft haushälterischer
mit unserem Land umgehen müssen. Mit diesem Antrag,
den Ihnen Ihre Kommission macht, machen wir einen ersten
Schritt in die richtige Richtung, indem wir bestehende Bau-
ten ausserhalb des Baugebietes in Zukunft bezüglich der Er-
weiterung etwas anders klassifizieren.
Deshalb, meine ich, ist es heute angesagt, hier der Mehrheit
zuzustimmen. Es wird dann auch die Aufgabe der Mitglieder
der UREK sein, im letzten Umgang mit den Vertreterinnen
und Vertretern des Ständerates einen Kompromiss zu finden
zu versuchen. In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zu
folgen.

Stump Doris (S, AG): Herr Lustenberger, können Sie uns sa-
gen, wie viele Gebäude von dieser Änderung profitieren wer-
den, wie viele zusätzliche Personen nachher in den Gebie-
ten wohnen werden, die jetzt zusätzlich geöffnet werden,
und wie viel an Infrastruktur dafür gebaut werden muss?

Lustenberger Ruedi (CEg, LU): Ich bin kein Statistiklexikon,
Frau Stump, aber wir wissen genau, dass ausserhalb der
Bauzone, auch aufgrund des Strukturwandels in der Land-
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wirtschaft, sehr viele Gebäude – die Zahl hängt davon ab,
um welchen Kanton und um welches Gebiet es geht – frei-
geworden sind. Diese Gebäude stehen da. Wenn Sie, Frau
Stump, mit Ihrer Partei – zum Teil zu Recht – den massiven
Überverbrauch von Kulturland für Neubauten, auch für den
Wohnungsbau, beklagen, müssten Sie eigentlich zur Ein-
sicht kommen und hier einlenken, denn der neue Artikel 24c
Absatz 2 ist ein probates Mittel, nicht um den Kulturlandver-
lust zu stoppen, aber um ihn einzudämmen.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Ich habe im Ständerat aus-
drücklich gesagt, dass ich seine Version unterstütze: einer-
seits dort, wo er im Interesse einer Abstimmung und einer
griffigen Formulierung gegen die Initiative die Präzisierun-
gen vorgenommen hat, und andererseits auch dort, wo es
um ein sachfremdes Element geht, das mit den Punkten der
Initiative eben nichts zu tun hat.
Man kann durchaus in guten Treuen darüber diskutieren. Es
ist ein Problem, das uns beschäftigt, das stimmt, aber die
Formulierung ist nicht das Gelbe vom Ei. Sie scheint uns
übers Knie gebrochen und hat sachlich mit diesem Gegen-
vorschlag nichts zu tun. 
Deswegen bleibt der Bundesrat mit dem Ständerat vereint.

Rutschmann Hans (V, ZH), für die Kommission:  Bei dieser
Gesetzesvorlage geht es bekanntlich um die sogenannten
flankierenden Massnahmen zur Aufhebung der Lex Koller.
Der Ständerat versteht diese Vorlage auch als Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von
Zweitwohnungen!» und hat deshalb verschiedene Konkreti-
sierungen im Gesetz vorgenommen. So möchte er in Arti-
kel 8 Absätze 3 und 4 die Zweitwohnungsproblematik relativ
detailliert regeln. Dabei fordert er im neuen Absatz 3 unter
anderem eine Beschränkung der Zahl der neuen Zweitwoh-
nungen. Im neuen Absatz 4 werden in der ständerätlichen
Fassung weitere Kriterien für ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Erst- und Zweitwohnungen aufgelistet. 
Die vorberatende Kommission, die UREK, beantragt Ihnen
mit 16 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung, am Entwurf des Bun-
desrates und am Beschluss des Nationalrates festzuhalten.
Die vorgesehenen zusätzlichen Regelungen würden die
Handlungsfähigkeit der Kantone unnötig einschränken. Die
Kommissionsmehrheit will den Kantonen die Wahl des am
besten geeigneten raumplanerischen Mittels überlassen.
Mit 16 zu 10 Stimmen beantragt Ihnen die UREK auch bei
Artikel 24c Absatz 2, am Beschluss des Nationalrates fest-
zuhalten. Wir haben heute die unbefriedigende Situation,
dass zwei Gebäude in der gleichen Zone und mit der glei-
chen Nutzung bezüglich Abbruch und Wiederaufbau unter-
schiedlich behandelt werden. Im Rahmen dieser Änderung
des Raumplanungsgesetzes soll diese unbefriedigende Si-
tuation nun einer Lösung zugeführt werden. Dabei geht es
nicht darum, dass zusätzliche Bauten in der Landwirt-
schaftszone erstellt werden können, es geht nur um die
Gleichbehandlung bestehender zonenfremder Wohnbau-
ten. Man kann damit auch keine Scheune in ein Wohnhaus
umbauen und umnutzen, wie das Herr Girod erwähnt hat. 
Ebenfalls mit 16 zu 10 Stimmen lehnt die vorberatende Kom-
mission sodann auch die Formulierung des Ständerates bei
den Übergangsbestimmungen in Ziffer II Absatz 1 ab. 
Ich bitte Sie, überall den Anträgen der Kommissionsmehrheit
zu folgen.

Bourgeois Jacques (RL, FR), pour la commission: La Com-
mission de l'environnement, de l'aménagement du territoire
et de l'énergie, qui s'est réunie ce matin, vous propose de
maintenir les divergences avec le Conseil des Etats dans la
loi qui vous est soumise, tant à l'article 8 alinéas 3 et 4, qu'à
l'article 24c alinéa 2 et qu'au niveau des dispositions transi-
toires.
Aux alinéas 3 et 4 de l'article 8, la majorité maintient sa posi-
tion, c'est-à-dire que ces précisions sont du niveau d'une or-
donnance et non d'une base légale.

Par 16 voix contre 8 et 1 abstention, la commission vous de-
mande de biffer les alinéas 3 et 4 et, donc, de maintenir la di-
vergence avec le Conseil des Etats.
A l'article 24c alinéa 2, la majorité vous suggère également
de maintenir la divergence et d'inscrire dans cette loi la pos-
sibilité pour l'autorité compétente de changer d'affectation
les bâtiments, par exemple les bâtiments agricoles qui ne
sont plus utilisés à des fins agricoles. Ces bâtiments ont
déjà fait l'objet de plusieurs interventions, dont l'initiative du
canton de Saint-Gall 08.314, «Constructions hors des zones
à bâtir», et l'initiative parlementaire Dupraz John 02.453,
«La transformation des bâtiments en zone agricole. Une
compétence cantonale». Nous venons de prolonger le délai
de traitement de cette dernière, afin de pouvoir prendre en
considération cette problématique. Ce sujet ne sera pas pris
en considération dans la première partie de la révision de la
loi sur l'aménagement du territoire en cours. Il ne devrait être
débattu que dans la deuxième partie de la révision de cette
loi dont la modification n'entrera en vigueur qu'à l'horizon
2015 au plus tôt.
La majorité estime qu'il est important de maintenir l'arti-
cle 24c alinéa 2. Le maintien de cette disposition permettra
ainsi, jusqu'à ce que cette partie de la loi sur l'aménagement
du territoire soit débattue et adoptée, de donner un cadre lé-
gal au changement d'affectation des bâtiments précités. Cet
ajout dans la loi permet également d'éviter que la zone à bâ-
tir, déjà surdimensionnée, prenne encore plus d'ampleur au
détriment en particulier de la zone agricole. Par conséquent,
l'article 24c alinéa 2 s'inscrit dans le droit fil de la révision de
la loi sur l'aménagement du territoire.
Par 16 voix contre 10, la commission vous propose de main-
tenir cet alinéa et de confirmer ainsi votre vote de la semaine
dernière.
Egalement par 16 voix contre 10, la commission vous sug-
gère de maintenir la divergence au niveau des dispositions
transitoires.
Vous avez, lors de vos précédents votes, refusé d'inscrire
dans cette loi la fixation de contingents pour les résidences
secondaires. Les cantons, en fonction de leur situation géo-
graphique, avec des besoins différenciés, doivent pouvoir
disposer de la flexibilité nécessaire pour agir dans ce do-
maine. Par conséquent, je vous demande, au nom de la ma-
jorité, de bien vouloir rejeter la version du Conseil des Etats
et de maintenir ainsi la divergence pour les raisons que je
viens de vous exposer.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.062/4593)
Für den Antrag der Mehrheit ... 108 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 59 Stimmen

Art. 24c Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Festhalten

Antrag der Minderheit
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 24c al. 2
Proposition de la majorité
Maintenir

Proposition de la minorité
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.062/4594)
Für den Antrag der Mehrheit ... 109 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 60 Stimmen
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Ziff. II Abs. 1
Antrag der Mehrheit
Festhalten

Antrag der Minderheit
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. II al. 1
Proposition de la majorité
Maintenir

Proposition de la minorité
(Stump, Girod, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Teuscher, van
Singer, Wyss Ursula)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 07.062/4595)
Für den Antrag der Mehrheit ... 107 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 59 Stimmen

10.017

Für menschenfreundlichere
Fahrzeuge.
Volksinitiative.
CO2-Gesetz. Revision
Pour des véhicules
plus respectueux des personnes.
Initiative populaire.
Loi sur le CO2. Révision

Erstrat – Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 20.01.10 (BBl 2010 973)
Message du Conseil fédéral 20.01.10 (FF 2010 885)

Nationalrat/Conseil national 29.09.10 (Erstrat – Premier Conseil)

Nationalrat/Conseil national 30.09.10 (Fortsetzung – Suite)

Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Wir führen
eine allgemeine Aussprache über die Volksinitiative und
gleichzeitig die Eintretensdebatte über den direkten Gegen-
entwurf. 

Wobmann Walter (V, SO), für die Kommission: Die Volksinitia-
tive «für menschenfreundlichere Fahrzeuge», besser be-
kannt als Offroader-Initiative, wurde am 25. August 2008 mit
123 670 Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht.
Die Initiative verlangt, dass Personenwagen mit einem CO2-
Ausstoss von mehr als 250 Gramm pro Kilometer nicht mehr
zugelassen werden dürfen, ebenso Fahrzeuge, die schwerer
als 2200 Kilogramm sind oder die mehr als 2,5 Milligramm
Russpartikel pro Kilometer emittieren. Personenwagen, wel-
che durch die Ausgestaltung ihrer Frontpartie Velofahrer,
Fussgänger oder andere Verkehrsteilnehmer übermässig
gefährden, würden ebenfalls nicht mehr zugelassen. Motor-
fahrzeuge, welche vor dem Inkrafttreten des neuen Verfas-
sungsartikels zugelassen wurden, dürften ebenso wie im
Ausland eingelöste Fahrzeuge weiterhin verkehren, aller-
dings mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilo-
metern auf der Autobahn.
Die UREK-NR hat sich an mehreren Sitzungen sehr intensiv
mit der vorliegenden Volksinitiative befasst, dies auch im Zu-
sammenhang mit der parallel dazu laufenden Revision des
CO2-Gesetzes. Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen
bei einem Stimmenverhältnis von 17 zu 8 bei 1 Enthaltung
wie der Bundesrat, die Initiative dem Volk zur Ablehnung zu
empfehlen, und zwar aus folgenden Gründen:

Bei Annahme der Initiative dürften etwa 650 Fahrzeugmo-
delle nicht mehr zugelassen werden. Zwei Drittel davon sind
nicht typische Offroader, sondern es sind Limousinen, Kom-
bis, Familienvans, Sportwagen. Somit wären also ganze
Marken betroffen: Ich denke an Ferrari, Lamborghini, Mase-
rati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin usw.; sogar Porsche
wäre sehr stark davon betroffen. Damit würden der Grund-
satz der freien Wahl der Verkehrsmittel und jener der per-
sönlichen Freiheit massiv verletzt. Diese Diskriminierung der
Schweizer Bevölkerung gegenüber anderen Ländern wäre
eine einschneidende Einschränkung der Handels- und Ge-
werbefreiheit. Insbesondere in unserem topografisch sehr
schwierigen Land ist es unabdingbar, dass die Wahl des
Verkehrsmittels frei erfolgen kann und nicht vorgeschrieben
oder eingeschränkt wird. Ich möchte daran erinnern, dass
besonders die Rand- und Bergregionen damit sehr stark be-
nachteiligt würden. 
Die Initiative beinhaltet also zwei verschiedene Elemente: ei-
nerseits den Umweltschutz, also den CO2-Ausstoss, und
andererseits – durch das Verbot von schweren Fahrzeu-
gen – die Sicherheit. Die Behauptung der Initianten, wonach
grosse Fahrzeuge für Fussgänger und Velofahrer gefährli-
cher seien als kleine, kann bis heute nirgends bewiesen wer-
den. Im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise
Spanien, Portugal, Dänemark oder Irland hat die Schweiz
nämlich bedeutend weniger tote und schwerverletzte Fuss-
gänger zu beklagen. Aber in all den Ländern, die ich aufge-
zählt habe, gibt es viel weniger Offroader und grosse Autos.
Allgemein hat sich die Sicherheit der Personenwagen in den
letzten Jahren massiv verbessert.
Kaum lösbar wäre auch die Behandlung der bereits beste-
henden, im Verkehr stehenden Fahrzeuge. Das wäre effektiv
ein Knackpunkt. Und nach welchen Kriterien nur noch mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern ge-
fahren werden dürfte und wie das dann kontrolliert werden
sollte, das kann wahrscheinlich bis heute niemand genau
sagen.
Eine Minderheit der UREK will dem Volk die Initiative zur An-
nahme empfehlen, natürlich mit der gleichen Begründung
wie die Initianten.
Der Bundesrat machte einen indirekten Gegenvorschlag zur
vorliegenden Initiative. Dieser befasste sich mit dem CO2-
Ausstoss, und zwar sollte damit der CO2-Ausstoss bei Per-
sonenwagen ab 2012, wie in der EU, auf 130 Gramm pro Ki-
lometer begrenzt werden. Unsere Kommission hat mit 15 zu
11 Stimmen Nichteintreten auf diesen indirekten Gegenvor-
schlag beschlossen. Stattdessen wurde das Hauptanliegen,
nämlich die Senkung des CO2-Ausstosses, bei der Revision
des CO2-Gesetzes, in den Artikeln 9 bis 11, eingebaut und
auch geregelt. Unser Rat hat in der vergangenen Session,
also in der Sommersession, den Grenzwert auf 150 Gramm
pro Kilometer ab 2013 festgelegt. Somit erübrigt sich nun
der indirekte Gegenvorschlag; er ist damit eigentlich erledigt.
Abschliessend kann festgestellt werden, dass die technische
Entwicklung bei den Personenwagen schon seit Jahren in
Richtung weniger CO2-Ausstoss und ganz allgemein in
Richtung weniger Umweltbelastung und mehr Sicherheit
geht. Hybridfahrzeuge zum Beispiel brauchen heute weniger
als vier Liter Benzin pro 100 Kilometer. Es kommen immer
mehr erdgas-, flüssiggas- und elektrobetriebene Fahrzeuge
auf den Markt. Sogar Fahrzeuge mit Brennstoffzellen laufen
heute schon im Versuchsbetrieb. All diese Entwicklungen
sind der richtige Weg. Dieser Weg muss fortgesetzt werden.
Er braucht sicher ein bisschen Zeit, aber die technische Ent-
wicklung braucht Zeit. Willkürliche Verbote bringen uns da-
gegen absolut nichts und schaden unserem ganzen Wirt-
schaftsstandort, dem Gewerbe insgesamt.
Die Mehrheit der UREK empfiehlt Ihnen, die Volksinitiative
zur Ablehnung zu empfehlen; das ist die Vorlage 1. Zur Vor-
lage 2 ist von der BDP-Fraktion soeben ein Rückweisungs-
antrag eingereicht worden. Dieser lag der Kommission na-
türlich nicht vor. Aber ich habe Ihnen vorhin erklärt, dass der
CO2-Ausstoss im CO2-Gesetz geregelt ist. Darüber wurde
hier im Rat demokratisch abgestimmt, wie wir das gewohnt


